
II- f':I./f ~ der B2ilagen zu den Stenograrhischen Protokollen des -Nationalrates 

XIV. Gesetzgebung5periode 
REPUBLIK öSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM 
FüR SOZIALE VERWALTUNG 

1010 Wien, den ........ ~ .. ~.~.c:3:~ .......................................... 197 .... 6 

Zl. 21.891/29-5/76 

Scubenring 1 
Tel.phon 57 56 55 

B e a n t W 0 r tun g -----------------------

2721At3 
i976 005 .. 2 0 

zU 2.'2 jJ 

der Anfrage -der Abgeordneten Dr .,HAFti'ER 
und Genossen an den Herrn Bundesminister 
für soziale Verwaltung, betreffend gesetz­
widriges Vorgehen der Pensionsversiche-

rungsaristalt der Arbeiter 
(Nro262/J-NR/1976) 

In der vorliegenden Anfrage werden an den Herrn 
Bundesminister für soziale Verwaltung folgende Fragen 
gerichtet: 

10) Werden Sie im Rahmen Ihrer gesetzlichen Auf~ . 
sichtspflicht-dafür sorgen, daß der Hauptverband der 
Bsterreichischen Sozialversicherungsträger diese gesetz­

-widrige Weisung ~mgehend aufhebt, sollte dies in der 
Z",rischenzei t nicht schon geschehen sein? 

2.) Werden Sie im Rahmen Ihrer Aufsichtspflicht 
wenigstens in Hinh.runftdafür sorgen, daß höchstgericht­
liche Entscheidungen von den Sozialversicherungsträgern 

-- -- geachtet und auch angewendet werden? 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich., fol..,. 
gendesmi tzuteilen: 

-Die grundlegende Änderung des Ausgleichszulagen­
rechtes, insbesondere hinsichtlich der Schaffung eines 
Familienrichtsatzes und der damit in Zusammenhang stehen­
den Berücksichtigung des gesamten Nettoeinkommens des mit 
dem Pensionsberechtigten im gemejnsamen Haushalt lebenden 
Ehegatten, war eins~hr wesentlicher Bestandt&il dei 29.N:-
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velle zum ASVGo Einer der Grundsätze der Neuregelung des 
Ausgleichszulagenrechtes war auch, die Aufrechnungsmöglich­
keit von Ausgleichszulagenüberbezügen im Rahmen des Fa­

.milienrichtsatzes auf die Pension von Ehegatten .. l'1itder 
Bestimmung des § 296 Abs.4 ASVG hat dieser Grundsatz in 
das 'Gesetz Eingang gefunden .. Es sollen demnach -.ror allem 
Uberbezüge: an Ausgleichszulage verrechnet \'Jerden, die bei 
der Pension eines Ehepartners entstc~}en, 'flen.'1 dem anderen 
eine (höhere) Leistung aus der Pensionsversicherung rück­
wirkend zuerkannt wird. Diese J:1ög:::'ichkei t der Aufrechnung 
zu Lasten des anderen Ehegatten wird, Boweit dem Bundes,... 
ministerium für soziale Verwaltung bekan..~t ist, von allen 
Pensionsversicherungsträgernpraktiziert. Das Oberlandesge­
richt Wien teilt diese Auffassung nicht .. 

Ich habe daher die Absicht, in der Regierungsvorlage 
einer 32.Novelle zum ASVG durch eine Ergänzung des § 296 
Abs.4 ASVG klarzustellen, daß auch dann ein überzug an 
Ausgleichszulage aufzurechnen ist,wen..l'l Anspruchsberech­
tigter auf die Pensionsnachzahlung der Cdie)im gemein-
samen Haushalt lebende Ehegatte (Ehegattin) ist. In dieGem 
Zusarnmenhangdarf ich auf die dem Parlament bereits zuge­
leitete Regierungsvorlage einer 32 .. Novellezum ASVG -.rerweisen. 

Zu den Entscheidungen des Oberlandesgerichtes Wien 
ist zu sagen, daß diese jeweils nur für den Einzelfall 
gelten. Das Bundesministerium für soziale Verwaltung hat 
.im Rahmen seines Aufsichtsrechtes keine r-1öglichkeit, den 
Sozial versicherungsträgern anzuordnen, ihre Praxis nach 
diesen Einzelentscheidungen auszurichteno 
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